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Eltern-FAQ – U13-Förderung Mountainbike 

Hessischer Radfahrerverband e. V. 

Dieses Dokument beantwortet häufige Fragen zur U13-Förderung im Mountainbike-Bereich des Hessischen 

Radfahrerverbandes (HRV). Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und die Struktur der Maßnahmen verständlich 

darzustellen. 

 

1. Warum bietet der HRV bereits in der Altersklasse U13 Fördermaßnahmen an? 

Der HRV möchte talentierte Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler frühzeitig und altersgerecht auf 

die Anforderungen der Altersklasse U15 vorbereiten. Der Übergang von U13 zu U15 ist sportlich anspruchsvoll. 

Durch ergänzende Verbandsmaßnahmen sollen Kinder behutsam an höhere technische und koordinative 

Anforderungen herangeführt werden. 

 

2. Ersetzt die U13-Förderung die Vereinsarbeit? 

Nein. Die grundlegende Ausbildung im Mountainbike erfolgt auf Vereinsebene. Die Maßnahmen des HRV 

verstehen sich ausdrücklich als Ergänzung zur Vereinsarbeit und können ein regelmäßiges Vereinstraining nicht 

ersetzen. 

 

3. Welche Fördermodule gibt es im U13-Bereich? 

Die U13-Förderung des HRV besteht aus zwei Modulen: 

• HRV U13 Basismodul (offen für alle interessierten U13-Lizenzfahrerinnen und -fahrer) 

• HRV U13 Talentmodul (leistungsorientiert, für ausgewählte Sportlerinnen und Sportler) 

Dieses zweistufige Modell ermöglicht sowohl einen offenen Zugang als auch eine gezielte Talentförderung. 

 

4. Was ist das HRV U13 Basismodul? 

Das Basismodul ist ein offenes Angebot des HRV. Es richtet sich an alle U13-Lizenzfahrerinnen und -fahrer, die 

zusätzliche Trainingsimpulse erhalten möchten. 

Inhalte sind unter anderem: 

• grundlegende Fahrtechnik 

• Koordination und Athletik 

• spielerische Technikübungen 

• altersgerechte Belastung 
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Pro Jahr werden in der Regel zwei- drei Basismodule durchgeführt. 

 

5. Dienen die Basismodule auch der Sichtung? 

Im Rahmen der Basismodule erfolgt eine strukturierte Leistungsbeobachtung. Diese dient der Einschätzung der 

sportlichen Entwicklung über das Jahr hinweg. 

Wichtig: 

• Es gibt keine Ranglisten oder Noten 

• Die Teilnahme an einem Basismodul garantiert keine Aufnahme in das Talentmodul 

• Die Beobachtungen erfolgen über mehrere Termine hinweg, nicht als Momentaufnahme 

 

6. Was ist das HRV U13 Talentmodul? 

Das Talentmodul richtet sich an sportlich besonders entwicklungsfähige Kinder mit leistungsorientierter 

Perspektive. Ziel ist eine vertiefende Förderung zur Vorbereitung auf die Altersklasse U15. 

Die Maßnahmen im Talentmodul sind technisch und konditionell deutlich anspruchsvoller als im Basismodul. 

 

7. Wie erfolgt die Auswahl für das Talentmodul? 

Die Auswahl erfolgt anhand einer Gesamtbetrachtung mehrerer Kriterien: 

• Beobachtungen aus den Basismodulen (Technik, Lernfähigkeit, Entwicklung) 

• Allgemeine Athletik (Athletiktests) 

• Rennergebnisse und sportliche Entwicklung im Saisonverlauf 

Die Entscheidung trifft das Trainerteam des HRV. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme am Talentmodul. 

 

8. Welche Rolle spielen Rennergebnisse? 

Rennergebnisse sind ein Bestandteil der Gesamtbetrachtung, stehen jedoch nicht allein im Vordergrund. 

Besonders in der Altersklasse U13 werden technische Fähigkeiten, Lernfähigkeit und Entwicklungsperspektive 

berücksichtigt. 

 

9. Können Kinder im Laufe der Saison noch in das Talentmodul aufgenommen werden? 

Ja. Der HRV berücksichtigt unterschiedliche Entwicklungsverläufe. Eine Aufnahme in das Talentmodul ist daher 

auch im Saisonverlauf möglich. 

Die Zugehörigkeit zum Talentmodul ist grundsätzlich nicht dauerhaft und wird regelmäßig überprüft. 
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10. Warum können nicht alle Kinder im Talentmodul gefördert werden? 

Die personellen und finanziellen Ressourcen des HRV sind begrenzt. Ziel des Talentmoduls ist eine gezielte 

Förderung von Kindern mit entsprechender Entwicklungsperspektive. 

Für eine breit angelegte Förderung aller Kinder sind in erster Linie die Vereine zuständig. 

 

11. Besteht ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an Fördermaßnahmen? 

Nein. Die Teilnahme an Verbandsmaßnahmen ist freiwillig und begründet keinen Rechtsanspruch auf Förderung 

oder Zugehörigkeit zu einem Talentmodul. 

 

12. An wen können sich Eltern bei Fragen wenden? 

Bei allgemeinen Fragen zur U13-Förderung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Hessischen 

Radfahrerverbandes. 

Sportfachliche Entscheidungen erfolgen durch das zuständige Trainerteam in Abstimmung mit dem Verband. 

 

13. Abschließende Hinweise 

Der HRV ist bestrebt, die Nachwuchsförderung transparent, fair und kindgerecht zu gestalten. Ziel ist es, allen 

interessierten Kindern den Zugang zu Verbandsmaßnahmen zu ermöglichen und gleichzeitig talentierte 

Sportlerinnen und Sportler gezielt auf die nächsten Leistungsebenen vorzubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


